
Anlage 37a zu § 8 Absatz 2a 

Auflagen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, berufliche Qualifizierungen 
und Aus,- Fort und Weiterbildungen bei Bildungsträgern und Sprachkurse 

I. Allgemeine Auflagen: 
1. Für die Durchführung des theoretischen und des praktischen Präsenzangebotes 

sowie der Durchführung der Prüfungen und prüfungsvorbereitendem Unterrichts 

hat der die Durchführung verantwortende Anbieter bzw. Einrichtung ein Hygiene- 

und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf Aufforderung 

der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. Die 

zuständige Behörde kann weitergehende Anordnungen treffen.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Personenzahl und 

Raumgröße zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf 

hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 



beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern 

sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-

19 erkrankt sind. 

4. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. 

5. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 des 

Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

6. Der Besuch von Veranstaltungen nach § 8 Absätze 2a ist nur für solche Teilnehmer 

zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-

Ergebnis gemäß § 1a dieser Verordnung verfügen; bei mehrtägigen 

Veranstaltungen ist die Vornahme der Testungen alle drei Tage zu wiederholen. 



Satz 1 gilt nicht für die unmittelbare Prüfungsdurchführung der in § 8 Absatz 2a 

benannten Prüfungen. Den Prüfungsteilnehmern ist eine Testung gemäß § 1a 

dieser Verordnung zu ermöglichen. 

II. Für die Innenbereiche sind ergänzend folgende Auflagen einzuhalten: 
1. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. Die anwesenden Personen müssen medizinische 

Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken- Verordnung 

- SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) tragen. 

Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1.5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

2. Die Personenzahlen sind insbesondere durch Zugangsbeschränkungen oder 

Einlasskontrollen so zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 

1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann. Es sind ferner 

Vorkehrungen zu treffen, dass es auf den Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen

kommt, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht 

eingehalten wird. 

3. Es erfolgt eine Information der Personen über gut sichtbare Aushänge und 

gegebenenfalls regelmäßiges Durchsagen über die Verpflichtung zur 

Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen; bei 

Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote auszusprechen. 

4. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Teilnehmende auf die Nutzung 

der bargeldlosen Zahlung hinzuweisen. 




